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Empfehlung fir
EMPFEHLUNG DESRATES

zum nationalen Refor mprogramm Ungarns 2011

und Stellungnahme des Rates

zum aktualisierten Konvergenzprogramm Ungarnsfir 2011-2015

DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestitzt auf den Vertrag Uber die Arbeitsweise der Europaischen Union, insbesondere auf
Artikel 121 Absatz 2 und Artikel 148 Absatz 4,

gestutzt auf die Verordnung (EG) Nr. 1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 Uber den Ausbau
der haushaltspolitischen Uberwachung und der Uberwachung und Koordinierung der
Wirtschaftspolitiken®, insbesondere auf Artikel 9 Absatz 3,

auf Empfehlung der Europaischen Kommission?,

unter Beriicksichtigung der Schlussfolgerungen des Européischen Rates,
nach Stellungnahme des Beschéftigungsausschusses,

nach Anhorung des Wirtschafts- und Finanzausschusses,

in Erwagung nachstehender Grinde:

() Am 26.Méaz 2010 nahm der Europédische Rat den Vorschlag der Européischen
Kommission fur eine neue Wachstums- und Beschéftigungsstrategie (,, Europa 2020“)
an; diese Strategie stiitzt sich auf eine engere Koordinierung der Wirtschaftspolitik in
den Schlisselbereichen, in denen Malinahmen ergriffen werden mussen, um Europas
Potenzial fur nachhaltiges Wachstum und Wettbewerbsfahigkeit zu erhohen.

(20 Am 13.Juli 2010 nahm der Rat eine Empfehlung zu den Grundzigen der
Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und der Européischen Union (2010 bis 2014)
und am 21. Oktober 2010 einen Beschluss tber Leitlinien fur beschaftigungspolitische
MaRnahmen der Mitgliedstaaten® an, die zusammen die ,integrierten Leitlinien
bilden. Die Mitgliedstaaten wurden aufgefordert, bei der Ausgestaltung ihrer
nationalen Wirtschaftss und Beschaftigungspolitik den integrierten Leitlinien
Rechnung zu tragen.

1 ABI. L 209 vom 2.8.1997, S. 1.
2 ABl.Cvom, S..
3 Fir 2011 aufrechterhalten durch den Beschluss 2011/308/EU des Rates vom 19. Mai 2011.
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Am 12. Januar 2011 nahm die Kommission den ersten Jahreswachstumsbericht an, mit
dem ein neuer Zyklus wirtschaftspolitischer Steuerung in der EU und gleichzeitig das
erste Européische Semester einer in der Strategie Europa 2020 verankerten integrierten
Ex-ante-Politikkoordinierung eingel eitet wurden.

Am 25 Mérz 2011 hilligte der Europdasche Rat (im Einklang mit den
Schlussfolgerungen des Rates vom 15. Februar und 7. Marz 2011 und im Anschluss an
den  Jahreswachstumsbericht der ~ Kommission) die  Prioritdéten  fur
Haushaltskonsolidierung und Strukturreform. Er betonte die Notwendigkeit, der
Wiederherstellung solider Staatshaushalte und der langfristigen Tragfahigkeit der
offentlichen Finanzen, dem Abbau der Arbeitdosigkeit durch Reformen des
Arbeitsmarkts sowie neuen Anstrengungen zur Steigerung des Wachstums Prioritét
einzurdumen. Er forderte die Mitgliedstaaten auf, diese Prioritéten in konkrete
Mal3nahmen umzusetzen und sie in ihre Stabilitéts- bzw. Konvergenzprogramme und
nationalen Reformprogramme aufzunehmen.

Am 15. April 2011 legte Ungarn seine Aktualisierung des Konvergenzprogramms fur
den Zeitraum 2011-2015 und sein nationales Reformprogramm fir 2011 vor. Um den
Verknipfungen zwischen den beiden Programmen Rechnung zu tragen, wurden sie
gleichzeitig bewertet.

Ungarn wurde von der Krise im Herbst 2008 schwer getroffen und das Land verlor
den Zugang zur Finanzierung Uber die Makte. Um diese Schwierigkeiten zu
Uberwinden, hat Ungarn ein Anpassungsprogramm umgesetzt, dessen Schwerpunkt
auf der Haushaltskonsolidierung und der Beaufsichtigung des Finanzsektors lag, und
das Land wurde durch eine Finanzhilfe der EU und des IWF unterstutzt. Vor diesem
Hintergrund erlangte es im Frihling 2009 die Finanzierung Uber die Méarkte wieder,
und die Wirtschaft Uberwand die Rezession — nach einem Rickgang von 6,7 % im
Jahr 2009 stieg das BIP 2010, unterstiitzt durch eine Zunahme der Exporte, wieder um
1,2 % an. Gleichzeitig stieg die Arbeitsosenquote von unter 8 % in der Zeit vor der
Krise auf Uber 11% weiter an. In der zweiten Héalfte2010 hat die Regierung
erhebliche Steuerkirzungen angekindigt, die im Zeitraum 2010-2013 umgesetzt
werden sollen. Um die Verschlechterung der Haushaltsposition einzudéammen, hat sie
gleichzeitig Sonderabgaben eingefiihrt und beschlossen, das verbindliche private
Rentenversicherungssystem abzuschaffen. Obwohl dadurch die Abweichung im
Jahr 2010 auf 0,4 % Uber dem Defizitziel von 3,8 % des BIP beschrankt werden
konnte und 2011 ein Uberschuss erzielt werden wird, hat sich die Finanzlage deutlich
verschlechtert. Vor diesem Hintergrund und zur St&rkung des wirtschaftlichen
Wachstumspotenzials hat die Regierung im Maz2011 ein strukturelles
Reformprogramm  angekindigt und  weitere  Konsolidierungsmal3nahmen
angenommen.

Auf der Grundlage der Bewertung des aktualisierten Konvergenzprogramms gemaf}
der Verordnung (EG) Nr. 1466/97 des Rates ist der Rat der Auffassung, dass das als
Grundlage fur die Haushaltsprognose dienende makrodkonomische Szenario
gegentber der Frihjahrsprognose 2011 der Kommission etwas zu optimistisch ist,
insbesondere hinsichtlich der Entwicklung der Inlandsnachfrage. In der Aktualisierung
des Programms wird eine Korrektur des Ubermaiigen Defizits bis zu der vom Rat
festgesetzten Frist im Jahr 2011 angestrebt. Dies soll durch einen dank der erheblichen
einmaligen Einnahmen aus dem Rentenkapital erzielten Uberschuss von 2 % des BIP
erreicht werden. Der Haushalt soll 2012 ein Defizit von 2,5 % des BIP aufweisen und
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in der Folge schrittweise bis auf 1,5% des BIP im Jahr 2015 sinken, was
hauptsachlich durch eine Ausgabenbeschrankung erzielt werden soll. Im Programm
wird das mittelfristige Ziel fur die Haushaltdage als ein strukturelles Defizit von 1,5 %
des BIP bestdtigt. Die Konsolidierungsstrategie soll zu einer strukturellen
Verringerung des Haushaltsdefizits fuhren und die Schuldenquote auf einen
Abwartskurs bringen, der bis 2015 64 % des BIP ereichen soll. Mit einer strukturellen
Verbesserung, die erst ab 2012 eintreten soll, scheint sich die Strategie jedoch auf die
letzten Programmjahre zu konzentrieren. Gleichzeitig steht die kumulative strukturelle
Verschlechterung von tber 3% des BIP in den Jahren 2010 und 2011 nicht im
Einklang mit der Empfehlung des Rates vom Juli 2009, in der Ungarn aufgefordert
wurde, eine strukturelle Anpassung von mindestens 0,5 % des BIP zu erlangen. Der
Fruhjahrsprognose zufolge ist 2012 mit einem Defizit von 3,3 % des BIP zu rechnen,
was auf einige Umsetzungsrisiken schlief3en lésst. Vor diesem Hintergrund kann nicht
ausgeschlossen werden, dass der Schwellenwert in jenem Jahr erneut Uberschritten
werden konnte, sofern nicht weitere Mal3nahmen ergriffen werden. Aul3erdem sind im
veranschlagten Defizitkurs die erforderlichen strukturellen Anpassungen nicht
berlicksichtigt, durch die die Erreichung des mittelfristigen Ziels bis zum Ende des
Programmzeitraums gewahrleistet werden konnte, insbesondere ist nach 2013 keine
weitere strukturelle Anpassung vorgesehen. Schliefdlich fuhren die Abschaffung des
verbindlichen privaten Rentenversicherungssystems und die EinfUhrung stéarkerer
Anreize fur einen Wechsel zum offentlichen Rentenversicherungssystem zwar kurz-
und mittelfristig zu zusétzlichen Einnahmen, erhthen allerdings gleichzeitig die
langfristigen Verbindlichkeiten und kdnnten somit die langfristige Tragfahigkeit der
oOffentlichen Haushalte verschlechtern.

Die Haushaltskonsolidierung stellt weiterhin eine grof3e Herausforderung dar. Ohne
eine rigorose Umsetzung der angekindigten Mal3nahmen und zusétzliche strukturelle
Mal3nahmen kann nicht gewahrleistet werden, dass das Uberméliige Defizit nachhaltig
korrigiert und ein angemessener Forschritt in Richtung auf das mittelfristige Ziel
erreicht wird. Aul3erdem wird die Haushaltskonsolidierung auch dazu beitragen, den
Schuldenstand auf einen angemessenen Abwartskurs zu fihren und die langfristige
Tragféahigkeit der offentlichen Finanzen zu verbessern, fur die ein mittleres Risiko
besteht. Eine vollstdndige Nutzung der konjunkturellen Mehreinnahmen konnte zur
Beschleunigung der Haushaltskonsolidierung beitragen. Vor diesem Hintergrund wird
der habjahrliche Fortschrittsbericht der Behtérden im Rahmen des Defizitverfahrens
ein nitzliches Instrument zur genauen Uberwachung des Fortschritts bei der
Haushaltskonsolidierung darstellen.

Mit der kdrzlich angenommenen Verfassung wird eine verfassungsmaldige
Schuldenbremse bei 50 % des BIP eingefiihrt und dem Finanzrat ein Vetorecht Gber
den jahrlichen Haushalt verliehen. Das kdnnte ein erster Schritt zur Verbesserung des
Haushaltsrahmens sein. Die wichtigen Einzelheiten werden jedoch erst in den
nachfolgenden , Schwerpunktgesetzen® festgelegt werden (z. B. die temporédren
numerischen Regeln bis die Schuldenquote auf 50 % gefallen ist oder die genaue
Auslegung der Ausweichklausel usw.). Die Einfihrung ener nominalen
Schuldenstandsobergrenze konnte, falls sie als Universalinstrument benutzt wird, unter
sonst gleichen Bedingungen, einen prozyklischen finanzpolitischen Kurs zur Folge
haben. AulRerdem ist der Aufgabenbereich der verbesserten Finanzbehorde relativ
gering (Stellungnahme zum Haushaltsentwurf mit einem Vetorecht) und umfasst nicht
den gesamten Haushaltszyklus (z.B. durch Echtzeit-Bewertungen der neuen
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politischen Mal3nahmen mit wichtigen budgetéren Auswirkungen). Schlief3lich missen
auch andere Aspekte der Haushaltsfiihrung noch geklart werden, wie die mittelfristige
Ausrichtung der Finanzpolitik und das Thema der Transparenz.

Die Beschéftigungsquote zéhlt zu den niedrigsten in der EU (60,4 %). Die
Beschéaftigungsquote von Frauen ist ebenfalls niedrig (55 %), und der Unterschied
zwischen den Beschéftigungsguoten von Frauen mit Kindern im Alter von 0-6 Jahren
und Frauen ohne Kinder zahlt zu dem zweithGchsten in der EU (33,6 gegeniber dem
EU-Durchschnitt von 12,1 Prozentpunkten). Es bestehen Mangel sowohl in der
Kapazitét as auch in der Qualitét von Tagesbetreuungsdiensten in Ungarn, wobel das
Angebot aulerhalb der groRReren Stadte und in Regionen mit sehr hoher
Arbeitslosigkeit besonders gering ist. Eine Verbesserung der Angebote fir die
Tagesbetreuung wéare eine bedeutende Malinahme, um beiden Elternteilen die
Erwerbsbeteiligung zu erleichtern.

In Ungarn besteht eine relativ hohe Steuer- und Abgabenbelastung auf den Faktor
Arbeit. Diese negativen Auswirkungen auf die Beschéftigung wurden zwar teilweise
im Rahmen des neuen Einkommensteuersystems behandelt, die Steuer- und
Abgabenbelastung fur Niedriglohnempfanger ohne Kinder hat allerdings
zugenommen, insbesondere wenn man das Auslaufen der Lohnsteuererleichterung
berticksichtigt.

Die  offentlichen Arbeitsverwaltungen leiden unter unzureichenden
Verwaltungskapazitéten, und die Effizienz der Dienste im Hinblick auf die
Eingliederung der Arbeitdosen in den Arbeitsmarkt konnte durch frihere
Finanzspritzen nicht verbessert werden. Die Finanzierung von
Beschéftigungsprogrammen ist nicht ausreichend an Ergebnisse gebunden. Die
Bezugsdauer der Arbeitslosenunterstiitzung wurde kirzlich auf eines der niedrigsten
Niveaus in der EU gesenkt. Die Auswirkungen dieser Malinahme auf den
Arbeitsmarkt mussen bewertet werden, insbesondere um ihre Wirksamkeit bei der
Anhebung der Erwerbsbeteiligung zu bestimmen.

Einige benachtelligte Gruppen, insbesondere die Roma, sind weiterhin
unverhdltnismdlig von Armut und den damit verbundenen Faktoren, wie
Arbeitslosigkeit oder niedrige Bildungsabschliisse, betroffen. Die Beschéftigungsguote
ist im Fall von gering qualifizierten Arbeitnehmern und insbesondere bei Mannern
besonders niedrig (36,8 % gegentiber dem européischen Durchschnitt von 53,4 %).
Schétzungen zufolge Ieben 70 % der Roma-Bevolkerung unter der Armutsgrenze. Die
Uberwiegende Mehrheit von ihnen lebt in benachteiligten Regionen und hat kaum
Zugang zu Chancen auf dem Arbeitsmarkt und 6ffentlichen Dienstleistungen.

KMU werden durch die Komplexitdt des Regelungsrahmens, einem grol3en
Verwaltungsaufwand und einer begrenzten Rechenschaftspflicht und Transparenz in
der offentlichen Verwaltung behindert. Der Zugang von KMU zu einer
Frohfinanzierung ist schlechter as im EU-Durchschnitt. Im  nationalen
Reformprogramm ist eine Relhe von Maldnahmen zur Verringerung des
Verwaltungsaufwands enthalten. Die Rolle der Finanzierungsmechanismen auf3erhalb
des Bankensektors hinkt hinter denen anderer europdischer Lander hinterher. Die
Wirksamkeit friherer Programme zur Unterstitzung des Sektors wurde nicht
systematisch evaluiert.
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Die Kommission hat das Konvergenzprogramm und das nationale Reformprogramm
far Ungarn bewertet und hat auch das Vorhaben der Regierung beriicksichtigt, den
Euro-Plus-Pakt zu begleiten®. Sie hat dabei nicht nur deren Relevanz fiir eine auf
Dauer tragféhige Haushalts-, Sozial- und Wirtschaftspolitik in Ungarn berticksichtigt,
sondern auch die Einhaltung der EU-Vorschriften und -Richtungsvorgaben, da es
notwendig ist, die generelle wirtschaftspolitische Steuerung der Europdischen Union
durch auf EU-Ebene entwickelte VVorgaben fir kiinftige nationale Entscheidungen zu
stérken. Die Kommission ist der Auffassung, dass die hauptsichlich auf der
Ausgabenseite beruhende Finanzanpassungsstrategie auf die letzten Programmjahre
ausgerichtet ist. Die vom Rat auf 2011 festgesetzte Frist, um das Defizit unter den
Schwellenwert von 3 % des BIP zu senken, wird folglich nur aufgrund der erheblichen
einmaligen Einnahmen aus dem Rentenkapital eingehalten. Da die strukturellen
Verbesserungen nicht vor 2012 beginnen werden und in Anbetracht der
Umsetzungsrisiken kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Schwellenwert in
jenem Jahr erneut Uberschritten werden konnte, sofern nicht weitere Mal3nahmen
ergriffen werden. Langfristig werden durch das K onvergenzprogramm auf3erdem keine
weiteren Fortschritte in Richtung auf das mittelfristige Ziel gewdahrleistet. Weitere
Malinahmen zur Steigerung der Erwerbsbeteiligung und zur Modernisierung der
Arbeitsvermittlungsdienste wirden dazu beitragen, mehr
Beschéftigungsmoglichkeiten zu schaffen. Eine weitere Verringerung des
Verwaltungsaufwands wirde dazu beitragen, die Rahmenbedingungen fur
Unternehmen zu verbessern und das Wachstum von KMU zu unterstiitzen.

In Anbetracht dieser Bewertung, in der auch der Empfehlung des Rates vom
7. Juli 2009 gemal3 Artikel 126 Absatz 7 AEUV Rechnung getragen wird, hat der Rat
die Aktualisierung des Konvergenzprogramms Ungarns fur das Jahr 2011 geprift, und
seine Stellungnahme® findet insbesondere in den Empfehlungen unter den Nummern 1
und 2 ihren Ausdruck. Der Rat hat unter Berticksichtigung der Schlussfolgerungen des
Européischen Rates vom 25. Mérz 2011 aul3erdem das nationale Reformprogramm
Ungarns gepriift —

EMPFIEHLT Ungarn im Zeitraum 2011-2012 die folgenden Mal3nahmen zu ergreifen:

(1)

)

Die im veranschlagten Haushaltsiberschuss von 2% des BIP implizierte
Konsolidierungsanstrengung  sollte  verstarkt werden, um die strukturelle
Verschlechterung im Jahr 2011 zu verringern und zu verhindern, dass der
Haushaltssaldo den Schwellenwert von 3 % des BIP im Jahr 2012 erneut Ubersteigt.
Zusédtzliche unbefristete finanzpolitische Malinahmen sollten spétestens im
Haushalt 2012  angenommen  werden, um  die  Haushaltsziele des
Konvergenzprogramms fur 2012 und 2013 zu gewéhrleisten. Ein Fortschritt in
Richtung auf das mittelfristige Ziel um jahrlich mindestens 0,5 % des BIP sollte bis
zum Ende des Programmzeitraums erreicht werden, und die konjunkturellen
Mehreinnahmen sollten verwendet werden, um die Haushaltskonsolidierung zu
beschleunigen.

Verordnungen zur Festlegung der operativen Aspekte des neuen verfassungsmaldigen
finanzpolitischen Kontrollrahmens sollten angenommen und umgesetzt werden, u. a.

SEK(2011) 725.
Festgelegt in Artikel 9 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1466/97 des Rates.
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einschliefdlich der numerischen Regeln, die auf zentraler und lokaer Ebene
umgesetzt werden sollen, bis die Schuldenquote auf unter 50 % des BIP gefallen ist.
Der Aufgabenbereich des Finanzrats sollte ausgeweitet werden, damit er den
gesamten Haushaltszyklus umfasst, insbesondere durch Echtzeit-Bewertungen der
neuen politischen Maldnahmen mit wichtigen budget&ren Auswirkungen. Ferner
sollte der Haushaltsrahmen gestérkt werden, um eine mehrjahrige Finanzplanung
einzuschlief3en und die Transparenz der 6ffentlichen Finanzen zu verbessern.

Die Erwerbsbeteiligung sollte durch eine budgetneutrale Eindammung der
Auswirkungen der Steuerreform auf Niedriglohnempfanger gesteigert werden. Die
Manahmen als Anreiz fir eine Erwerbsbeteiligung von Frauen sollten durch eine
Ausweitung der Kinderbetreuungs- und V orschuleinrichtungen verstarkt werden.

Es sollten Schritte unternommen werden, um die Kapazitdt der offentlichen
Arbeitsverwaltungen und anderer Anbieter zu stérken, um die Qualitd und
Wirksamkeit der Weiterbildung, der Unterstiitzung bei der Arbeitsuche und der
individualisierten Dienstleistungen zu erhéhen. Die Finanzierung von Programmen
sollte mit Ergebnissen verbunden werden. Spezifische Programme fir gering
qualifizierte Arbeitnehmer und andere besonders benachteiligte Gruppen sollten in
Absprache mit den Beteiligten eingefthrt werden.

Die Rahmenbedingungen fir Unternehmen sollten durch die Durchfihrung aller fur
Regulierungsreformen vorgesehenen Mal3nahmen und durch eine Verringerung des
Verwaltungsaufwands im nationalen Reformprogramm verbessert werden. Die
Wirksamkeit der aktuellen Unterstiitzungsmal3nahmen fir KMU sollte bewertet und
die offentlichen Programme sollten angepasst werden, um den Zugang zu einer
Finanzierung aulRerhalb des Bankensektors zu verbessern.

Geschehen zu Brissel den

Im Namen des Rates
Der Prasident
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	unter Berücksichtigung der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates,

